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(54) VORRICHTUNG ZUR FLAMMENLOSEN DRUCKENTLASTUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur flam-
menlosen Druckentlastung mit wenigstens einer inneren
Lage (3) aus einem textilen Flächengebilde oder einem
textilen Körpergebilde aus Metallfäden, wobei als eine
äußere Lage eine aus einem textilen Flächengebilde
oder einem textilen Körpergebilde gebildete Hülle (4) vor-

gesehen ist, wobei in dem von der Hülle (4) eingeschlos-
senen Raum die inneren Lagen aufgenommen (3) sind
und die Hülle (4) und die inneren Lagen (3) eine Eintritt-
söffnung für den Eintritt von Gasen, Staub und/oder
Flammen in den von der Hülle (4) und den inneren Lagen
(3) eingeschlossenen Raum aufweisen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur flammenlosen Druckentlastung mit wenigstens
einer inneren Lage aus einem textilen Flächengebilde
oder einem textilen Körpergebilde aus Metallfäden.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind verschiedene
Vorrichtungen zur flammenlosen Druckentlastung be-
kannt. So stellt die Rembe GmbH Safety + Control in
59929 Brilon unter dem Namen Q-Rohr oder Q-Box ver-
schiedene Vorrichtungen zur flammenlosen Druckent-
lastung her und vertreibt diese.
[0003] Auch in der Patentliteratur werden Vorrichtun-
gen zur flammenlosen Druckentlastung beschrieben,
zum Beispiel in der Druckschrift DE 102 60 808 B4.
[0004] Bei der flammenlosen Druckentlastung werden
über die dafür vorgesehenen Vorrichtungen die in einem
Gebäude oder einem Gefäß entstehenden Flammen in
den Lagen aus den textilen Flächengebilden aus Metall-
fäden extrem effizient abgekühlt und so erstickt. Auch
ein in dem Gebäude oder dem Gefäß herrschender Über-
druck wird über die Vorrichtung abgebaut. Die Flammen
treten nicht aus der Vorrichtung aus.
[0005] Die Konstruktion der bekannten Vorrichtungen
zur flammenlosen Druckentlastung ist aufwändig. So-
wohl die Q-Box als auch das Q-Rohr definieren einen
Raum, in den die Flammen eintreten können und der von
der wenigstens einen inneren Lage begrenzt wird. Durch
die Wahl der Größe des Raums wird die Fläche vorge-
geben, über die die Druckentlastung stattfinden kann.
Sowohl die Q-Box als auch das Q-Rohr weisen einen
Außenkorb oder ein Außengehäuse auf, der oder das
die inneren Lagen aus textilen Flächengebilden aus Me-
tallfäden zusammenhält. Zur flammenlosen Druckent-
lastung trägt der Außenkorb bzw. das Außengehäuse
nicht bei. Streben des Außenkorbs bzw. des Außenge-
häuses verringern sogar die für die Druckentlastung wirk-
same Fläche.
[0006] Eine weitere Eigenschaft der bisherigen Kon-
struktionen ist, dass durch den Außenkorb bzw. das Au-
ßengehäuse die Form der Vorrichtung und auch der Ein-
trittsöffnung fest vorgegeben ist. Eine Anpassung der
Vorrichtung auf verschiedene Raumverhältnisse am Ein-
satzort oder auf unterschiedliche Öffnungen in zu entlas-
tenden Behältern usw. ist dadurch nicht ohne weiteres
möglich.
[0007] Hier setzt die Erfindung an.
[0008] Der Erfindung lag das Problem zugrunde eine
Vorrichtung zur flammenlosen Druckentlastung einfa-
cher zu gestalten und die für die Druckentlastung wirk-
same Fläche zu vergrößern.
[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass als eine äußere Lage eine aus einem textilen
Flächengebilde oder einem textilen Körpergebilde gebil-
dete Hülle vorgesehen ist, wobei in dem von der Hülle
eingeschlossenen Raum die inneren Lagen aufgenom-
men sind und die Hülle und die inneren Lagen eine Ein-
trittsöffnung für den Eintritt von Gasen und/oder Flam-

men in den von der Hülle, den inneren Lagen einge-
schlossenen Raum aufweisen. Die Eintrittsöffnung kann
an eine mit einer Berstscheibe verschlossene Öffnung
des abzusichernden Behälters angeschlossen werden.
[0010] Vorzugsweise ist die Hülle und/oder die wenigs-
tens eine innere Lage selbsttragend, das heißt, die Hülle
und/oder die wenigstens eine innere Lage geben den
äußeren und/oder inneren Lagen eine Steifigkeit, so dass
die Form des von der wenigstens einen inneren Lage
eingeschlossenen Raums vorgegeben ist. Alternativ
oder ergänzend kann ein Traggestell zwischen der we-
nigstens einen inneren Lage und der Hülle vorgesehen
sein, welches der Hülle und/oder der wenigstens einen
inneren Lage eine zusätzliche Steifigkeit gibt.
[0011] Das Traggestell kann eine Eintrittsöffnung für
den Eintritt von Gasen, Staub und/oder Flammen in den
von der Hülle, dem Traggestell und den inneren Lagen
eingeschlossenen Raum aufweisen.
[0012] Die Hülle, die mindestens eine innere Lage
und/oder das Traggestell kann so flexibel sein, das die
äußere Form an die Platzverhältnisse am Einbauort an-
gepasst werden können, ohne dass die Vorrichtung aus-
getauscht werden muss. Ebenso ist es möglich, dass die
genannten Komponenten so flexibel sind, dass sie an
unterschiedliche Öffnungen von abzusichernden Behäl-
tern angepasst werden können. So kann die Vorrichtung
zum Beispiel auf runde oder eckige Öffnungen ange-
passt werden.
[0013] Es ist möglich, dass unabhängig von der äuße-
ren Form der äußeren Lage bzw. die Hülle bei einer Ent-
lastung die durch die äußere Lage oder die Hülle austre-
tenden Gase in einer zur äußeren Lage parallelen Front
senkrecht zur äußeren Oberfläche der äußeren Lage
fortschreitet. Diese Art der Entlastung wird konturparal-
lele Entlastung oder auch "contour parallel venting (cpv)"
genannt.
[0014] Ein Außenkorb oder Außengehäuse ist bei ei-
ner erfindungsgemäßen Vorrichtung zur flammenlosen
Druckentlastung nicht notwendig. Die Funktion wird von
einer Hülle übernommen, die wie die inneren Lagen aus
einem textilen Flächengebilde oder einem textilen Kör-
pergebilde aus Metallfäden oder Metalldrähten herge-
stellt ist. Zusätzlich kann ein Außenkorb oder ein Außen-
gehäuse vorgesehen sein. Die Hülle ist an die Form der
Anordnung aus dem Traggestell und/oder den inneren
Lagen angepasst und hüllt diese ein. Dabei liegt die Hülle
möglichst eng an der äußersten inneren Lage an. Bah-
nen aus textilen Flächengebilden können zu einem tex-
tilen Körpergebilde vernäht sein.
[0015] Während das Traggestell dafür vorgesehen ist,
dass die inneren Lagen aus den textilen Flächengebilden
oder den textilen Körpergebilden in einem Nichtge-
brauchszustand nicht in sich zusammenfallen und den
inneren Lagen eine hinreichende Stabilität gibt, so dass
der über die Eintrittsöffnungen erreichbare und für die
Druckentlastung notwendige Raum erhalten bleibt, sorgt
die äußere Hülle dafür, dass sich die Lagen im Nichtge-
brauchszustand wie auch im Gebrauchszustand nicht
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ablösen und durch die Gegend fliegen.
[0016] Es kann genau eine Hülle vorgesehen sein. Es
ist aber auch möglich, dass die erfindungsgemäße Vor-
richtung zwei oder mehr Hüllen aufweist, wobei die Hül-
len wie Zwiebelschalen einander und die inneren Lagen
und das Traggestell einhüllen.
[0017] Die Hülle kann aus mehreren Bahnen aus tex-
tilen Flächengebilden zusammenfügt, insbesondere zu-
sammen genäht sein. Es ist aber auch möglich, dass die
Hülle schon bei der Herstellung, also beim Weben, Stri-
cken oder Wirken ihre Form erhält und ein textiles Kör-
pergebilde ist.
[0018] Die Vorrichtung kann einen Rahmen aufwei-
sen, der eine Eintrittsöffnung der Vorrichtung für den Ein-
tritt von Gasen, Staub und/oder Flammen in den von der
Hülle, den inneren Lagen und dem Traggestell einge-
schlossenen Raum begrenzt.
[0019] Das Traggestell kann mit dem Rahmen verbun-
den sein. Dann kann der Rahmen auch die Eintrittsöff-
nung des Traggestells begrenzen.
[0020] Der Rahmen kann eine runde oder mehreckige,
insbesondere viereckige, sechseckige oder achteckige
Eintrittsöffnung begrenzen.
[0021] Ebenso ist es möglich, dass die inneren Lagen
und/oder die Hülle mit dem Rahmen verbunden sind. Der
Rahmen kann dann auch die Eintrittsöffnungen der in-
neren Lagen und/oder der Hülle begrenzen.
[0022] Der Rahmen kann einen Kragen aufweisen, der
zur Verbindung mit einem abzusichernden Gegenstand
geeignet und eingerichtet ist. In dem Kragen können bei-
spielsweise Bohrungen für Verschraubungen des Rah-
mens - und damit der gesamten Vorrichtung - an einer
Entlastungsöffnung eines abzusichernden Gebäudes
oder Gefäßes vorgesehen sein.
[0023] Die Hülle kann zumindest abschnittsweise die
Form eines Kugelabschnitts haben. Ebenso ist es mög-
lich, dass die Hülle einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung trogartig, spärenförmig oder oval geformt ist.
[0024] Es hat sich gezeigt, dass es für die Befestigung
der Hülle von Vorteil ist, wenn sich der von der Hülle
eingeschlossene Raum in Richtung der Eintrittsöffnung
verjüngt. Die inneren Lagen und das Traggestell ragen
dann nicht nur in die Hülle hinein, sie hintergreifen dann
auch die Eintrittsöffnung der Hülle, was dazu führt, dass
die Hülle nicht von den inneren Lagen und dem Tragge-
stell abrutschen kann.
[0025] Die Metallfäden und/oder das Metallgeflecht,
aus denen die textilen Flächengebilde oder die textilen
Körpergebilde herstellt sind, können Edelstahlfäden
sein. Es liegt aber im Rahmen der Erfindung, auch Fäden
aus anderen Metallen oder Legierungen oder nichtme-
tallischen Materialen zu verwenden.
[0026] Die textilen Flächengebilde oder die textilen
Körpergebilde unterschiedlicher Lagen können auch aus
verschiedenen Metallfäden hergestellt sein. Es ist sogar
möglich, das zwischen den Lagen aus den Flächenge-
bilden aus Metallfäden Lagen vorgesehen sind, die aus
einem Kunststoff oder anderen nichtmetallische Materi-

alen hergestellt sind. Auch dabei kann es sich um ein
textiles Flächengebilde oder ein textiles Körpergebilde
handeln. Dieses kann dann aus Kunststofffäden oder
Kunstfasern hergestellt sein. Insbesondere die Hülle ei-
ner erfindungsgemäßen Vorrichtung kann aus einem
textilen Flächengebilde oder einem textilen Körpergebil-
de aus Kunststofffäden hergestellt sein.
[0027] Zumindest eines der textilen Flächengebilde
oder der textilen Körpergebilde kann ein Gewebe, ein
Gewirk, ein Gestrick, ein Geflecht, ein Vliesstoff oder ein
Filz sein.
[0028] Vorzugsweise ist die Eintrittsöffnung einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung mittels einer Berstschei-
be verschlossen, die an dem Rahmen angebracht sein
kann.
[0029] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden deutlich anhand der nachfolgen-
den Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele
unter Bezugnahme auf die beiliegenden Abbildungen.
Darin zeigen:

Fig. 1 ein Traggestell und einen Rahmen einer ers-
ten erfindungsgemäßen Vorrichtung in pers-
pektivischer Darstellung,

Fig. 2 eine Draufsicht auf das Traggestell und den
Rahmen,

Fig. 3 einen Schnitt durch das Traggestell und den
Rahmen gemäß der Linie III-III in Fig. 2,

Fig. 4 einen Schnitt durch das Traggestell und den
Rahmen gemäß der Linie IV-IV in Fig. 3

Fig. 5 die erste erfindungsgemäße Vorrichtung in
perspektivischer Darstellung,

Fig. 6 eine Draufsicht auf die erste erfindungsgemä-
ße Vorrichtung,

Fig. 7 einen Schnitt durch die erste erfindungsgemä-
ße Vorrichtung gemäß der Linie VII-VII in Fig.
6,

Fig. 8 eine zweite erfindungsgemäße Vorrichtung in
perspektivischer Darstellung,

Fig. 9 eine Draufsicht auf die zweite erfindungsge-
mäße Vorrichtung und

Fig. 10 einen Schnitt durch die zweite erfindungsge-
mäße Vorrichtung entlang der Linie X-X in Fig.
9.

[0030] Anhand der Figuren 1 bis 7 wird zunächst die
erste erfindungsgemäße Vorrichtung beschrieben.
[0031] Die erste erfindungsgemäße Vorrichtung weist
einen Rahmen 1 auf, der eine rechteckige Eintrittsöff-
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nung einschließt. Der Rahmen 1 hat einen Kragen 10, in
dem Löcher 11 vorgesehen sind, über die der Rahmen
1 und damit die ganze erste Vorrichtung an einem zu
schützenden Gehäuse oder Gebäude angebracht wer-
den kann.
[0032] An dem Rahmen 1 ist ein Traggestell 2 befes-
tigt. Das Traggestell 2 ist aus Metallstangen 20 gebogen,
die an Kreuzungspunkten 21 mit einander verbunden
sind. Die Stangen sind mit einer Ausnahme kreisbogen-
förmig gebogen. Eine Stange ist gerade. An dieser ge-
raden Stange sind alle Stangen angeschlossen.
[0033] Auf dem Traggestell sind mehrere innere Lagen
3 eines textilen Flächengebildes aus Metallfäden aufge-
legt.
[0034] Eine Hülle 4 als äußere Lage hüllt die inneren
Lagen und das Traggestell 2 ein und hält damit die inne-
ren Lagen in einem festen Verbund mit dem Traggestell
2.
[0035] Die zweite erfindungsgemäße Vorrichtung ge-
mäß der Figuren 8 bis 10 entspricht im grundsätzlichen
Aufbau der ersten erfindungsgemäßen Vorrichtung.
[0036] Ein Unterschied liegt in der Form, die durch das
Traggestell 2 vorgegeben wird. Diese Form ist die Form
eines Kugelabschnitts. Daraus ergibt sich ein kreisförmi-
ger Rahmen 1, der im Fall der zweiten Vorrichtung keinen
Kragen aufweist. Auf das Traggestell 2 sind innere Lagen
3 aus textilen Flächengebilden aus Metallfäden aufge-
bracht, die von einer Hülle 4 in Form eines Kugelab-
schnitts als äußere Lage eingehüllt sind.
[0037] Der innerhalb des Traggestells 3 liegende
Raum steht für eine Druckentlastung unmittelbar zur Ver-
fügung. Durch die inneren Lagen und die Hülle wird ein
Verlöschen von Flammen erreicht, falls Flammen in den
Innenraum der Vorrichtungen schlagen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur flammenlosen Druckentlastung mit
wenigstens einer inneren Lage (3) aus einem textilen
Flächengebilde oder einem textilen Körpergebilde
aus Metallfäden,
dadurch gekennzeichnet,
dass als eine äußere Lage eine aus einem textilen
Flächengebilde oder einem textilen Körpergebilde
gebildete Hülle (4) vorgesehen ist, wobei in dem von
der Hülle (4) eingeschlossenen Raum die inneren
Lagen (3) aufgenommen sind und die Hülle (4) und
die inneren Lagen (3) eine Eintrittsöffnung für den
Eintritt von Gasen, Staub und/oder Flammen in den
von der Hülle (4) und den inneren Lagen (3) und dem
Traggestell (2) eingeschlossenen Raum aufweisen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Hülle und/oder die wenigstens
eine innere Lage (3) selbstragend ist bzw. sind
und/oder dass die Vorrichtung ein Traggestell auf-
weist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung einen Rahmen
(1) aufweist, der eine Eintrittsöffnung der Vorrich-
tung für den Eintritt von Gasen und/oder Flammen
in den von der Hülle (4), den inneren Lagen und dem
Traggestell (2) eingeschlossenen Raum begrenzt.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Traggestell (2) mit dem Rahmen
(1) verbunden ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 3 und 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rahmen (1) einen Kragen
(10) aufweist, der zur Verbindung mit einem abzusi-
chernden Gegenstand geeignet und eingerichtet ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hülle (4) zumin-
dest abschnittsweise die Form eines Kugelab-
schnitts hat.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hülle (4) zumin-
dest trogartig geformt ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich der von der Hülle (4) ein-
geschlossene Raum in Richtung der Eintrittsöffnung
verjüngt.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Metallfäden Edel-
stahlfäden sind.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest eines der
textilen Flächengebilde oder eines der textilen Kör-
pergebilde ein Gewebe, ein Gewirk, ein Gestrick, ein
Geflecht, ein Vliesstoff und/oder ein Filz ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Vorrichtung zur flammenlosen Druckentlastung

- mit einer Hülle, die eine Eintrittsöffnung für den
Eintritt von Gasen, Staub und/oder Flammen in
den von der Hülle (4) eingeschlossenen Raum
aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

- dass die Vorrichtung wenigstens eine innere
Lage (3) aus einem textilen Flächengebilde oder
einem textilen Körpergebilde aus Metallfäden
aufweist,
- dass die Vorrichtung wenigstens eine äußere
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Lage (4) aufweist,
- dass die Hülle (4) als äußere Lage (4) vorge-
sehen ist, die aus einem textilen Flächengebilde
oder einem textilen Körpergebilde gebildet ist
und die einen Raum einschließt, in dem die in-
neren Lagen (3) aufgenommen sind,
- dass nicht nur die Hülle (4), sondern auch die
inneren Lagen (3) eine Eintrittsöffnung für den
Eintritt von Gasen, Staub und/oder Flammen in
den von der Hülle (4) und den inneren Lagen (3)
eingeschlossenen Raum aufweisen,
- dass die Hülle (4) die inneren Lagen (3) zu-
sammenhält und
- dass die aus dem von der Hülle (4) und den
inneren Lagen (3) eingeschlossenen Raum aus-
tretenden Gase durch die Hülle (4) austreten.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Hülle und/oder die wenigstens
eine innere Lage (3) selbstragend ist bzw. sind
und/oder dass die Vorrichtung ein Traggestell, das
zwischen der wenigstens einen inneren Lage und
der Hülle oder innerhalb der inneren Lagen vorge-
sehen ist, aufweist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung einen Rahmen
(1) aufweist, der eine Eintrittsöffnung der Vorrich-
tung für den Eintritt von Gasen und/oder Flammen
in den von der Hülle (4), den inneren Lagen und dem
Traggestell (2) eingeschlossenen Raum begrenzt.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Traggestell (2) mit dem Rahmen
(1) verbunden ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 3 und 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rahmen (1) einen Kragen
(10) aufweist, der zur Verbindung mit einem abzusi-
chernden Gegenstand geeignet und eingerichtet ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hülle (4) zumin-
dest abschnittsweise die Form eines Kugelab-
schnitts hat.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hülle (4) zumin-
dest trogartig geformt ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich der von der Hülle (4) ein-
geschlossene Raum in Richtung der Eintrittsöffnung
verjüngt.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Metallfäden Edel-
stahlfäden sind.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest eines der
textilen Flächengebilde oder eines der textilen Kör-
pergebilde ein Gewebe, ein Gewirk, ein Gestrick, ein
Geflecht, ein Vliesstoff und/oder ein Filz ist.
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